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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kochsystem mit ei-
ner Kocheinrichtung und mehreren Heizeinrichtun-
gen, die unabhängig voneinander betrieben werden 
können, sowie mehreren Steuereinrichtungen. Ein 
Beispiel einer solchen Kocheinrichtung ist ein Koch-
feld mit vier Kochstellen.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 195 45 941 B4 ist ein Kochfeld 
bekannt, bei dem an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten Bedien- und Anzeigeeinrichtungen vorgesehen 
sind. Über jede diese Einrichtungen kann das Koch-
feld benutzt werden. Die Einrichtungen sind dabei un-
abhängig voneinander.

[0003] Aus der DE 295 15 421 ist ein Kochfeld be-
kannt, bei dem eine Bedieneinrichtung entweder di-
rekt daran oder mit etwas Abstand davon angeordnet 
werden kann, beispielsweise in einer Arbeitsplatte.

[0004] Als Nachteil wird es hier angesehen, dass es 
bei einer gleichzeitigen Bedienung des Kochfeldes 
von zwei Stellen aus, also durch zwei Bediener, zu 
Konflikten hinsichtlich der Eindeutigkeit von Befehlen 
kommen kann. Dies kann insbesondere dann auftre-
ten, wenn beide Benutzer für dieselbe Kochstelle des 
Kochfeldes widersprüchliche oder nicht miteinander 
vereinbare Befehle eingeben.

Aufgabenstellung

Aufgabe und Lösung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein eingangs genanntes Kochsystem sowie eine ent-
sprechende Steuereinrichtung zu schaffen, mit de-
nen die Probleme des Standes der Technik vermie-
den werden können und insbesondere eine Steue-
rung einer Kocheinrichtung von zwei Stellen aus 
durch zwei Bediener praxistauglich gestaltet ist.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Koch-
system mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteil-
hafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche und 
werden im folgenden näher erläutert. Der Wortlaut 
der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezugnah-
me zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine 
einzige Steuereinrichtung eine Haupt-Steuereinrich-
tung ist. Die eine oder mehreren anderen Steuerein-
richtungen sind Unter-Steuereinrichtungen. Dies be-
deutet, dass die Haupt-Steuereinrichtung eine funkti-
onale Priorität aufweist gegenüber jeder Unter-Steu-
ereinrichtung. Ihre Befehle haben grundsätzlich Vor-
rang vor denjenigen einer Unter-Steuereinrichtung. 

Des weiteren kann sie den Unter-Steuereinrichtun-
gen Funktionalitäten zuweisen, beispielsweise be-
züglich der Wichtigkeit oder Einstufung von Befehlen, 
welche über eine Unter-Steuereinrichtung an die 
Kocheinrichtung gegeben werden. Es können einer 
Unter-Steuereinrichtung beschränkte Funktionalitä-
ten gegeben werden, beispielsweise dahingehend, 
dass manche Funktionen wie Timer oder Kochpro-
gramme damit nicht ausgeführt werden können. Al-
ternativ können in einer Unter-Steuereinrichtung 
zwar Kochprogramme bzw. Programmabläufe ent-
halten sein, welche die Kocheinrichtung ausführt. Es 
ist durch die Zuordnung der Funktionalitäten jedoch 
möglich, dass die Haupt-Steuereinrichtung den Ab-
lauf dieses Kochprogramms jederzeit ändern oder 
unterbrechen bzw. beenden kann.

[0008] Unter unabhängig voneinander betreibbaren 
Heizeinrichtungen sollen im Sinne dieser Anmeldung 
auch normale Induktionskochstellen verstanden wer-
den. Bei diesen kann zwar vorgesehen sein, dass je-
weils zwei Induktionskochstellen an einer Phase des 
Netzanschlusses eines Drehstromanschlusses an-
geschlossen sind und zur Vermeidung der Über-
schreitung einer zulässigen maximalen Gesamtlast 
die Leistung nach bestimmten Vorgaben etwas redu-
ziert wird. Dennoch sind auch diese im wesentlichen 
unabhängig voneinander einstellbar und somit be-
treibbar.

[0009] Somit ist durch die Erfindung eine relativ gro-
ße Freiheit geschaffen, von einer Haupt-Steuerein-
richtung sowie einer oder mehreren weiteren Un-
ter-Steuereinrichtungen aus den Betrieb einer Koch-
einrichtung von mehreren Stellen bzw. Steuereinrich-
tungen aus praxistauglich und effizient zu gestalten. 
Da die Zuweisung von Funktionalitäten an die ande-
ren Steuereinrichtungen bzw. Unter-Steuereinrich-
tungen von einer einzigen Stelle aus erfolgt, gibt es 
hier weder Zuordnungsprobleme noch Probleme hin-
sichtlich der Frage, welche Zuweisungen Vorrang ge-
nießen. Die Steuereinrichtungen sind vorteilhaft mit 
einer Art Zentralsteuerung in der Kocheinrichtung 
verbunden, welche die Befehle umsetzt und die Hei-
zeinrichtungen oder sonstigen Funktionseinrichtun-
gen steuert. In der Zentralsteuerung können bei-
spielsweise Leistungsschalteinrichtungen odgl. vor-
handen sein.

[0010] Eine funktionale Priorität der Haupt-Steuer-
einrichtung vor den Unter-Steuereinrichtungen kann 
beispielsweise so aussehen, dass ein Steuerbefehl 
einer Unter-Steuereinrichtung an die Kocheinrich-
tung durch die Haupt-Steuereinrichtung überstimmt 
werden kann, wenn diese einen davon abweichen-
den Befehl gibt. Dies bedeutet, dass die Kocheinrich-
tung dann den späteren Befehl der Haupt-Steuerein-
richtung ausführt und nicht den früheren der Un-
ter-Steuereinrichtung.
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[0011] Diese funktionale Priorität kann jederzeit gel-
ten. So ist stets festgelegt, in welchem Verhältnis die 
einzelnen Steuereinrichtungen zueinander stehen. 
Insbesondere bezüglich einer eingestellten Leis-
tungshöhe einer Heizeinrichtung, also beispielsweise 
einer Kochstufe bei einer Kochstelle, gilt der Vorrang 
der Haupt-Steuereinrichtung. Wurde eine bestimmte 
Leistungshöhe von einer Unter-Steuereinrichtung 
vorgegeben und von der Haupt-Steuereinrichtung 
verändert, also herauf- oder heruntergestellt, so gilt 
die neue Einstellung gemäß dem Befehl der 
Haupt-Steuereinrichtung bzw. der Befehl, den der 
Bediener an der Haupt-Steuereinrichtung vorgibt. 
Wurde eine bestimmte Leistungshöhe über die 
Haupt-Steuereinrichtung eingegeben, so können da-
ran auch abweichende Eingaben über eine Un-
ter-Steuereinrichtung nichts ändern. Die Einstellun-
gen bleiben so wie von der Haupt-Steuereinrichtung 
vorgegeben.

[0012] Es ist in weiterer Ausgestaltung der Erfin-
dung möglich, von der Haupt-Steuereinrichtung aus 
einer Unter-Steuereinrichtung für einen bestimmten 
Zeitabschnitt oder einen abgeschlossenen Funkti-
onsvorgang einen besonderen Status in Abweichung 
von der vorbeschriebenen Möglichkeit zu erteilen 
oder einzuräumen. Dieser besondere Status stellt 
diese entweder gegenüber anderen Unter-Steuerein-
richtungen in einen bevorzugten Zustand oder sogar 
der Haupt-Steuereinrichtung selber gleich. Sie kann 
auch nur für bestimmte Heizeinrichtungen gelten. 
Eine solche Statusänderung kann beispielsweise 
nach einer bestimmten Zeit, nach Ablauf eines be-
stimmten abgeschlossenen Funktionsvorganges 
oder beispielsweise durch das Ausschalten der ge-
samten Kocheinrichtung verfallen bzw. wieder zu-
rückgeändert werden. In diesem Fall befindet sich die 
Unter-Steuereinrichtung dann wieder im Ausgangs-
status.

[0013] Die Steuereinrichtungen können derart aus-
gebildet sein, dass sie unabhängig von ihrem Status 
einen gleichen oder gleichartigen Grundaufbau auf-
weisen. Um eine Unter-Steuereinrichtung zu erhal-
ten, kann vorgesehen sein, dass eine Steuereinrich-
tung im Grundzustand eine Unter-Steuereinrichtung 
darstellt. Es ist dann möglich, beispielsweise durch 
Einbau weiterer Bauteile, Umlegen von Codier- oder 
Programmierschaltern oder Umprogrammieren, eine 
solche Steuereinrichtung zu einer Haupt-Steuerein-
richtung zu machen. Dies weist den großen Vorteil 
auf, dass lediglich ein einziges Grund-Modell von 
Steuereinrichtungen ohne große Variantenvielfalt 
hergestellt werden muss. Des weiteren ist es dadurch 
möglich, beispielsweise erst beim Einbau oder An-
schließen einer Kocheinrichtung beim Endbenutzer 
die Zuordnung zwischen Haupt-Steuereinrichtung 
und Unter-Steuereinrichtungen vorzunehmen. So 
wird eine große Variabilität und Flexibilität zum Ein-
gehen auf Bedienerwünsche ermöglicht.

[0014] Im Funktionszustand ist das Kochsystem so 
aufgebaut, dass die Steuereinrichtungen räumlich 
voneinander getrennt sind, wobei sie vorteilhaft je-
weils in nicht zu großer Entfernung von der Kochein-
richtung befestigt oder angeordnet werden können. 
Die Steuereinrichtungen sind insbesondere Bauein-
heiten, welche separat von der Kocheinrichtung aus-
gebildet sind, also nicht im gleichen Gehäuse unter-
gebracht sind. Besonders vorteilhaft sind sie bei-
spielsweise an einem Kochfeld an gegenüberliegen-
den Seiten vorgesehen, insbesondere mit etwas Ab-
stand dazu. Es ist auch möglich, mindestens eine 
Steuereinrichtung mobil bzw. tragbar auszubilden, 
ähnlich einer Fernbedienung.

[0015] Einerseits kann vorgesehen sein, dass die 
Steuereinrichtungen direkt miteinander verbunden 
sind. Dann kommuniziert sozusagen die Haupt-Steu-
ereinrichtung mit den Unter-Steuereinrichtungen di-
rekt, und als Ergebnis wird über nur eine Steuerein-
richtung, welche mit der Kocheinrichtung verbunden 
ist, der Befehl direkt an die Kocheinrichtung bzw. an 
die dort vorhandenen Heizeinrichtungen gegeben. In 
dieser einen Steuereinrichtung wird dann entschie-
den, welcher Befehl der verschiedenen Steuerein-
richtungen Vorrang genießt und ausgeführt werden 
soll.

[0016] Es kann vorgesehen sein, dass die Steuer-
einrichtungen keine direkte Verbindung zueinander 
aufweisen. Dies bedeutet, dass sie jeweils direkt mit 
der Kocheinrichtung verbunden sind. Dabei kann 
wiederum vorteilhaft vorgesehen sein, dass die 
Kocheinrichtung eine Art Zentralsteuerung aufweist. 
In dieser laufen jeweils die Befehle der Steuereinrich-
tungen ein bzw. zusammen, wobei die Zentralsteue-
rung die Befehle unterscheiden kann hinsichtlich Vor-
rang bzw. dahingehend, welche von der Haupt-Steu-
ereinrichtung und welche von einer Unter-Steuerein-
richtung kommen.

[0017] Des weiteren wird die vorgenannte Aufgabe 
auch durch eine Steuereinrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 10 gelöst. Sie kann, insbesondere 
hinsichtlich einer Änderung der Konfiguration von ei-
nem Grundzustand ausgehend, so ausgebildet sein 
wie es vorstehend beschrieben ist.

[0018] Diese und weitere Merkmale gehen außer 
aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und 
der Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale 
jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von 
Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der 
Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein 
und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausfüh-
rungen darstellen können, für die hier Schutz bean-
sprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in ein-
zelne Abschnitte sowie Zwischen-Überschriften be-
schränken die unter diesen gemachten Aussagen 
nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.
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Ausführungsbeispiel

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung schematisch dargestellt und wird im 
folgenden näher erläutert, wobei Fig. 1 ein Funkti-
onsschema eines Kochfeldes mit mehreren Koch-
stellen und zwei angeschlossenen Steuerungen 
zeigt.

Detaillierte Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0020] In Fig. 1 ist ein Kochfeld 11 mit mehreren 
Kochstellen 13a bis 13d dargestellt. Dabei sind die 
Kochstellen 13b und 13c sogenannte Zwei-
kreis-Kochstellen, bestehend aus zwei Heizkreisen. 
Diese umgeben sich einander bei der Kochstelle 13b
konzentrisch, während sie bei der Kochstelle 13c in 
länglicher Erweiterung ausgebildet sind.

[0021] Die Kochstellen 13 sind mit einer Zentral-
steuerung 15 des Kochfeldes 11 verbunden. Die Zen-
tralsteuerung 15 weist Schalter 17 auf, beispielswei-
se Leistungsrelais oder entsprechende Halbleiter-
schalter, mit welchen sie an eine Versorgungsspan-
nung verbunden werden zum Einschalten für den 
Heizbetrieb. Des weiteren weist die Zentralsteuerung 
15 unter Umständen eine Anzeige 16 auf. Mit dieser 
können verschiedene Betriebszustände des Kochfel-
des 11 oder einzelner Kochstellen 13 dargestellt wer-
den.

[0022] Die Zentralsteuerung 15 ist mit einer 
Haupt-Steuereinrichtung 20 und einer Unter-Steuer-
einrichtung 30 verbunden. Die Verbindung kann ei-
nerseits über Kabel bzw. eine Leitung erfolgen. Alter-
nativ sind für beide Steuereinrichtungen auch Funk- 
oder andere drahtlose Verbindungen möglich, was 
bei der Steuereinrichtung 30 angedeutet ist. Wo ge-
nau die Haupt-Steuereinrichtung 20 und die Un-
ter-Steuereinrichtung 30 im Verhältnis zu dem Koch-
feld 11 angeordnet sind ist nachrangig. Beispielswei-
se kann das Kochfeld in einer üblichen Arbeitsplatte 
eingelassen sein, in bzw. an oder auf der auch die 
Steuereinrichtungen 20 und 30 angebracht sind. Al-
ternativ kann eine Haupt-Steuereinrichtung 20 nahe 
oder direkt an dem Kochfeld 11 vorgesehen sein, 
während eine Unter-Steuereinrichtung weiter davon 
entfernt ist, aber noch in bedienerfreundlicher Nähe. 
Sie kann sogar tragbar oder entfernbar ausgebildet 
sein mit einer separaten Energieversorgung und ei-
ner datenübertragenden Verbindung. So kann sie 
beispielsweise im Falle der Nichtbenutzung verstaut 
oder weggeräumt werden.

[0023] Jede der Steuereinrichtungen 20 bzw. 30
weist Bedienelemente 22 bzw. 32 auf. Mit diesen 
kann der Betrieb des Kochfeldes 11 bzw. der Koch-
stellen 13 gesteuert werden ähnlich wie bei bekann-

ten Kochfeldern mit bekannten Steuereinrichtungen. 
So können die Bedienelemente 22 bzw. 32 als Dreh-
knebel mit mechanischen Schalt- oder Stellelemen-
ten ausgebildet sein. Alternativ können es Berühr-
schalter oder dergleichen sein.

[0024] Des weiteren weisen die Steuereinrichtun-
gen 20 bzw. 30 Anzeigen 24 bzw. 34 auf. Mit diesen 
kann, ähnlich wie mit der Anzeige 16 der Zentralsteu-
erung 15, der Zustand des Kochfeldes 11, einzelner 
Kochstellen 13 oder der einzelnen Steuerungen 20
oder 30 angezeigt werden. Beispielsweise kann die 
Anzeige 34 Informationen darüber anzeigen, wie der 
Status der Unter-Steuereinrichtung 30 ist.

[0025] Des weiteren enthalten die Steuereinrichtun-
gen elektronische Bauteile wie Microcontroller, Spei-
cher oder dergleichen, in welchen Zuordnungen, 
Kochprogramme für das Kochfeld 11 oder Informati-
onen über die gegenseitige Hierarchie abgespeichert 
sein können. Beispielsweise können Timer-Funktio-
nen in der Unter-Steuereinrichtung 30 realisiert sein, 
deren Ablauf durch die Haupt-Steuereinrichtung 20
bei Bedarf unterbrochen werden kann. Die 
Haupt-Steuereinrichtung kann hier auch mobil aus-
gebildet sein, damit sie jederzeit mitgenommen wer-
den kann und dennoch auf die Vorgänge an dem 
Kochfeld 11 zugegriffen werden kann.

[0026] Es ist zu erkennen, dass die Steuereinrich-
tungen 20 und 30 ähnlich oder gleich ausgebildet 
sind. Ausgehend von jeweils gleichen Grund-Bauein-
heiten kann durch einfache Änderung der Konfigura-
tion, beispielsweise über Software, jeweils eine 
Haupt-Steuereinrichtung 20 oder eine Unter-Steuer-
einrichtung 30 hergestellt werden. So reduziert sich 
der Fertigungsaufwand auf im wesentlichen eine ein-
zige Baueinheit, welche anschließend bestimmungs-
gemäß spezifiziert wird.

Bedienverfahren

[0027] Üblicherweise kann die Bedienung des 
Kochfeldes 11 über die Haupt-Steuereinrichtung 20
erfolgen. Soll eine weitere Bedienperson eingebun-
den werden, kann diese über die Unter-Steuerein-
richtung 30 ebenso das Kochfeld 11 benutzen bzw. 
steuern. Die Zuordnung kann dabei so sein, wie zu-
vor erläutert worden ist, dass ein Einschalten einer 
Kochstelle 13 über die Haupt-Steuereinrichtung 20
jeglichem Befehl an diese Kochstelle über die Un-
ter-Steuereinrichtung 30 vorgeht. Wird also beispiels-
weise die Kochstelle 13a über die Haupt-Steuerein-
richtung 20 bzw. ein Bedienelement 22 auf eine be-
stimmte Kochstufe eingestellt, so kann dieses über 
die Unter-Steuereinrichtung 30 nicht geändert wer-
den.

[0028] Des weiteren ist es möglich, über die Bedie-
nelemente 22 der Haupt-Steuereinrichtung 20 der 
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Unter-Steuereinrichtung 30 im Verhältnis dazu be-
stimmte Funktionalitäten zuzuordnen, die über einen 
Grundzustand hinausgehen. Eine derartige vorrüber-
gehende Änderung des Status der Unter-Steuerein-
richtung 30 kann entweder in einer der beiden Steu-
ereinrichtungen 20 oder 30, oder aber auch in der 
Zentralsteuerung 15 abgelegt werden. Von Bedeu-
tung ist vor allem, dass entweder an den in der Zen-
tralsteuerung 15 eintreffenden Befehlen von den 
Steuereinrichtungen 20 oder 30 die Priorität bzw. 
Rangordnung zu ersehen ist oder aber dieses, bei-
spielsweise durch die Haupt-Steuereinrichtung 20
selber, in der Zentralsteuerung 15 hinterlegt ist. 
Ebenso kann eine Entscheidung direkt in der 
Haupt-Steuereinrichtung 20 erfolgen, wenn die Un-
ter-Steuereinrichtung 30 direkt mit ihr verbunden ist.

[0029] Des weiteren ist es möglich, dass über die 
Haupt-Steuereinrichtung 20 manche der Kochstellen 
13, beispielsweise die Kochstellen 13a und 13d, für 
eine bestimmte Zeit oder einen abgeschlossenen 
Vorgang vollständig der Unter-Steuereinrichtung 30
zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass nach Ein-
schalten des Kochfeldes 11 diese beiden Kochstellen 
13a und 13d ausschließlich über die Unter-Steuer-
einrichtung 30 angesteuert werden können. Wird das 
Kochfeld insgesamt oder alle seine Kochstellen ab-
geschaltet, so stellt sich diese Zuordnung automa-
tisch wieder ab.

Patentansprüche

1.  Kochsystem mit einer Kocheinrichtung (11) 
und mehreren unabhängig voneinander betreibbaren 
Heizeinrichtungen (13), insbesondere ein Kochfeld 
(11) mit mehreren Kochstellen, wobei dem Kochsys-
tem mindestens zwei voneinander getrennte Steuer-
einrichtungen (20, 30) zugeordnet sind und mit jeder 
der Steuereinrichtungen im wesentlichen sämtliche 
Funktionen der Kocheinrichtung (11) steuerbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine einzige Steuer-
einrichtung als Haupt-Steuereinrichtung (20) ausge-
bildet ist und die anderen Steuereinrichtungen als 
Unter-Steuereinrichtungen (30), wobei die 
Haupt-Steuereinrichtung einen funktionalen Vorrang 
aufweist vor den Unter-Steuereinrichtungen und 
dazu ausgebildet ist, einer Unter-Steuereinrichtung 
Funktionalitäten zuzuweisen.

2.  Kochsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtungen (20, 30) 
derart ausgebildet sind, dass ein Steuerbefehl einer 
Unter-Steuereinrichtung (30) an die Kocheinrichtung 
(11) von einem davon abweichenden Befehl der 
Haupt-Steuereinrichtung (20) überstimmbar ist und 
die Kocheinrichtung (11) den Befehl der Haupt-Steu-
ereinrichtung ausführt.

3.  Kochsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Haupt-Steuereinrichtung 

(20) jederzeit funktionalen Vorrang vor einer Un-
ter-Steuereinrichtung (30) hat, wobei insbesondere 
der funktionale Vorrang derart ist, dass Befehle be-
züglich der Leistungshöhe einer Heizeinrichtung (13) 
der Kocheinrichtung (11) bei Betrieb dieser Heizein-
richtung, die ursprünglich von der Unter-Steuerein-
richtung gegeben worden sind, von der Haupt-Steu-
ereinrichtung abänderbar sind.

4.  Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Haupt-Steuereinrichtung (20) einer Unter-Steuerein-
richtung (30) für einen bestimmten Zeitabschnitt oder 
abgeschlossenen Funktionsvorgang einen Status er-
teilt, der erst nach Ablauf des Zeitabschnitts oder des 
Funktionsvorganges änderbar ist, insbesondere sich 
selber wieder zurück ändert in einen Ausgangssta-
tus.

5.  Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtungen (20, 30) einen gleichartigen Grund-
aufbau aufweisen und eine Haupt-Steuereinrichtung 
(20) durch Änderung der Konfiguration, insbesonde-
re mittels Ein- oder Ausbau von Bauteilen, umgebaut 
ist.

6.  Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtungen (20, 30) räumlich voneinander ge-
trennt und jeweils nahe an der Kocheinrichtung (11) 
angeordnet sind, wobei sie insbesondere als davon 
separate Baueinheiten ausgebildet sind und vorzugs-
weise gegenüber an der Kocheinrichtung (11).

7.  Kochsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine 
Steuereinrichtung (20, 30) mobil ausgebildet ist und 
von der Kocheinrichtung (11) entfernbar ist, wobei sie 
insbesondere als davon separate Baueinheit ausge-
bildet ist.

8.  Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtungen (20, 30) keine direkte Verbindung zu-
einander aufweisen, wobei sie insbesondere jeweils 
mit einer einzigen Zentralsteuerung (15) der Koch-
einrichtung (11) verbunden sind, welche die eingege-
benen Befehle nach Priorität der Steuereinrichtung 
(20, 30) unterscheidet und ausführt.

9.  Kochsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tungen (20, 30) eine direkte Verbindung zueinander 
aufweisen, wobei insbesondere sozusagen die 
Haupt-Steuereinrichtung mit den Unter-Steuerein-
richtungen direkt kommuniziert zur Entscheidung in 
dieser einen Steuereinrichtung, welcher Befehl der 
verschiedenen Steuereinrichtungen Vorrang genießt 
und auszuführen ist, wobei als Ergebnis nur die Steu-
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ereinrichtung, welche mit der Kocheinrichtung (11) 
verbunden ist, den Befehl direkt an die Kocheinrich-
tung bzw. an die dort vorhandenen Heizeinrichtungen 
(13) gibt.

10.  Steuereinrichtung für ein Kochsystem nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie durch Änderung ihrer Konfi-
guration, insbesondere durch Hinzufügen weiterer 
Bauteile ausgehend von einer Unter-Steuereinrich-
tung (30) im Grundzustand zu einer Haupt-Steuerein-
richtung (20) umbaubar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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